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Frostnächte führten 
verbreitet zu Schäden an 
Obst und Beerenkulturen

Ein starker Tag mit vielen 
kraftvollen Impulsen

Anbau von Biosoja: 
Empfehlungen für die 
Saison 2016

Grosses Interesse der 
Angehörigen und 
Berufsbildner

Resistenzen entgegen-
wirken – Strengere Regeln  
beim Einsatz von Antibiotika

«DIE ALTERNATIVE 
FÜR DIE SCHWEIZER 

BAUERN»
Tel. 056 664 84 84, Fax 056 664 84 85 

E-Mail: info@agromittelland.ch

Grosses DÜNGERSORTIMENT,  
auch Biodünger. 

MILCHVIEHFUTTER für alle  
Bedürfnisse! Zuckerrübenpellet, 
Rapsschrot, Sojaschrot, Biosoja.

MV-SPEZIALITÄTEN:  
Kakaoschalen, Malzpellet,  
Regulierwürfel, Kälber- 
milchpulver, Mineralstoffe.

SCHWEINEFUTTER:  
1A-Antikannibal, Premix.

STROH: auch gemahlen,  
Lucerneballen, -Pellet.

Der leichtzügige Miststreuer fürs 
Grünland im Tal- und Berggebiet. 
Erstklassige Streuqualität. Voll-
verzinkt. 3 Jahre Werksgarantie! 

Inserat  Zürcher Bauer, Titelseite Fussfeld 
1 x pro Monat, jeweils in 1. Ausgabe 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Hueb 5 | 8634 Hombrechtikon 

Telefon 055 244 28 80 
werkstatt@felix-eberhard.ch 

 

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns reduzieren Sie

Ihr Risiko: seriös

geplant!
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PUURE-HÖCK VOM 11. MAI 2016 IN TEUFEN

Referat zum Wesen der Wildschweine 

Der erste Puure-Höck in diesem 
Jahr findet am Mittwoch, 11. Mai 
2016, auf dem Schloss Teufen 
statt. Neben einem abwechslungs-
reichen Hofrundgang wartet ein 
spannendes Referat von Hannes 
Geisser, einem national aner-
kannten Wildschwein-Experten,  
auf die Besucher. 

Nach den erfolgreichen Puure-Höck 
2015 mit rund 1000 Besuchern wird 
die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr 
fortgesetzt. Bereits am ersten Puure-
Höck gibt es einen besonderen Lecker-
bissen. So sind alle Zürcher Bauernfa-
milien am nächsten Mittwoch, 11. Mai 
2016, herzlich zu einem Besuch auf dem 
Schloss Teufen eingeladen. In dieser 
aussergewöhnlichen und malerischen 

Umgebung erleben die Besucher einen 
Hofrundgang der besonderen Art. 

Vielseitige Hofführung
Die Familie Kamm bewirtschaftet auf 
dem Schloss Teufen einen Betrieb mit 
den Hauptzweigen Weinanbau und 
Milchwirtschaft. Insbesondere die He-
rausforderungen, die es beim Neubau 
des Milchviehstalls zu meistern gab, 
haben für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 
Neben den beiden genannten Schwer-
punkten wird den Besuchern beim 
Hofrundgang auch ein Einblick in den 
schönen Schlossgarten geboten. 

Das Wesen der Wildschweine 
verstehen
In seinem Referat wird Hannes Geisser, 
Wildschwein-Experte und Direktor des 
Naturmuseums Thurgau, das Wesen 

der Wildschweine etwas genauer be-
leuchten. Mit seinen Erkenntnissen 
schlägt er einen neuen Ansatz bei der 
Wildschwein-Jagd vor. Diesen wird er 
den Besuchern des Puure-Höck näher 
bringen und damit sicher für genü-
gend Gesprächsstoff sorgen.

Gemütliches Beisammensein
Beim anschliessenden Imbiss im Schloss-
hof erhalten die Besucherinnen und 
Besucher die Möglichkeit, sich gegen-
seitig auszutauschen, das gemütliche 
Beisammensein zu geniessen und den 
Abend ausklingen zu lassen. Der Zür-
cher Bauernverband lädt alle Zürcher 
Bauernfamilien herzlich zum ersten 
Puure-Höck 2016 ein. Beginn ist um 
20.00 Uhr, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Wir freuen uns auf Ihr 
zahlreiches Erscheinen.  –

BE R ATE R ECK E

Kein Verzicht auf Kündigungsschutz
Das Bundesgericht hatte sich unlängst mit 
einem etwas verworrenen Fall zu beschäfti
gen, anlässlich welchem die Frage zu klären 
war, inwieweit das Gegenzeichnen einer Kün
digung (inkl. Freistellung) als gegenseitige 
Aufhebungsvereinbarung zu verstehen ist. Die 
Frage lässt sich denn nicht ganz einfach be
antworten. Im vorliegenden Fall wurde einer 
Arbeitnehmerin nach mehrmaligen Verwar
nun gen und einer krankheitsbedingten Ab
senz vom Arbeitgeber eine Kündigung unter 
gleichzeitiger Freistellung vorgelegt. Sie wurde 
dabei angewiesen, diese gegenzuzeichnen, 
was sie auch tat. In der Folge wurde die Ar
beitnehmerin während der Kündigungsfrist 
schwanger und forderte hieraus die Zahlung 

ihres Lohns während 16 Wochen nach der Nie
derkunft. Der Arbeitgeber stellte sich aber auf 
den Standpunkt, dass es sich nicht um eine 
Kündigung als vielmehr um eine Aufhebungs
vereinbarung handle, welcher die Arbeitneh
merin zugestimmt hatte und so auch auf 
ihren Kündigungsschutz verzichtet habe. Vorab 
muss gesagt werden, wie sich die beiden Er
klärungen, also Kündigung und Aufhebungs
vereinbarung, unterscheiden und in welcher 
Weise dies Konsequenzen nach sich zieht. Es 
sei vorweggenommen, dass das Bundesge
richt einen fairen Interessensausgleich – im 
Sinne des Gesetzgebers – festgehalten hat.

Bei der Kündigung handelt es sich um eine 
einseitige Willenserklärung, die ein bestehen

des Arbeitsverhältnis aufheben soll. Diese 
muss dem Gekündigten aber in einer geeigne
ten Form zur Kenntnis gebracht werden. Man 
spricht hier von der Empfangsbedürftigkeit 
der Kündigung. Ein Mitwirken desjenigen, dem 
gekündigt wird, ist somit nicht erforderlich. 
Eine Aufhebungsvereinbarung ist zwar auch 
auf die Auflösung des Arbeitsvertrags aus
gerichtet, erfolgt aber nach den Regeln des 
allgemeinen Vertragsrechts und ist somit 
zwingend eine gegenseitige Willenserklä
rung. Gleichzeitig muss die Aufhebungsver
einbarung einen echten Interessenausgleich 
beider Parteien darstellen, also einen Ver
gleich darstellen. Nur wenn beide Seiten ei nen 
Kom promiss mit der Unterzeichnung schlies
sen, darf angenommen werden, dass eine 
gültige Vereinbarung zustande gekommen ist.

Im vorliegenden Fall mangelt es aber 
genau daran. Die Arbeitnehmerin hatte mit 
ihrer Unterschrift die Kündigung zwar zur 
Kenntnis genommen und die Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses anerkannt, daraus kann 
aber nicht geschlossen werden, dass sie 
ebenfalls auf den ihr zustehenden Kündi
gungsschutz verzichten wollte. Von einer Auf
hebungsvereinbarung durfte ebenfalls nicht 
ausgegangen werden, da es sich nicht um 
einen echten Vergleich handelte. Das Bun
desgericht führt dazu aus, dass der Verzicht 
der Arbeitnehmerin als erheblich einzustu fen 
ist und diesem keine entsprechende Ent
schädigung gegenübergestanden hat. Daher 
darf nicht angenommen werden, dass es 
sich vorliegend um einen echten Vergleich 
gehandelt hat. Dem folgend bleibt die einsei

tige Kündigung bestehen, was somit auch für 
den Kündigungsschutz der Arbeitnehmerin 
galt. Der Arbeitgeber wurde sodann ver
pflichtet, die geforderte Zahlung des Lohns 
auszurichten. 

Bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnis
ses im gegenseitigen Einvernehmen emp
fiehlt es sich somit einmal mehr, klar formu
liert festzuhalten, was vereinbart werden soll 
und ob es sich um eine Kündigung oder eine 
Aufhebungsvereinbarung handelt. Nicht zu
letzt ist es auch ratsam, sich gegenseitig 
über die daraus resultierenden Konsequen
zen zu informieren – sodass keine Missver
ständnisse entstehen.

Morris Knecht, Niklaus Rechtsanwälte,  
Dübendorf –

Qualitäts-Futter für Ihre Tiere
Unser Angebot

• Kompetente Beratung

• Einzelkomponenten / Mineralstoffe

• Mahlleistung 18 t pro Stunde

mahlen, quetschen, mischen auf Ihrem Hof
Ihre Vorteile

• Eigenes Getreide verwenden

• Kenntnis der Inhaltsstoffe

• Flexible Lagerung, fragen Sie uns nach Möglichkeiten

• Senkung der Futterkosten

Blick auf den Betrieb von Beat Kamm und das Schloss Teufen.

Puure-Höck

Mittwoch, 11. Mai, 20 UhrFamilie Kamm, Schloss Teufen,  8428 Teufen
Mittwoch, 8. Juni, 20 UhrFamilie Kuhn, Hofstrasse 1 /  Bietenholz, 8307 EffretikonMittwoch, 6. Juli, 20 UhrFamilie Hüppi, Herschmettlen,  8626 Ottikon

Mittwoch, 10. August, 20 UhrGeschwistergemeinschaft Schulthess/ Lindenmann, 8605 Gutenswil

Puure-Höck 2016

Das Wildschwein – ein Thema, das für viel Gesprächsstoff sorgt.

VE R DA N KU NG

Viel Fingerspitzengefühl ist gefragt
Am Samstag, 30. April 2016, wurde die 
Roadshow «Heimisch» vor dem MMärt in 
Zürich Wiedikon gezeigt. Die Mitwirkenden 
der GVZ informierten die Passanten im per
sönlichen Gespräch über die Bedeutung re
gionaler Nahrungsmittel. Verschiedene Ele
mente tragen zur Vermittlung von Wissen 
rund um das heimische Gemüse bei. 

Ihr Fingerspitzengefühl stellten die Gäste 
beim Tastspiel unter Beweis. Es war gar 
nicht so einfach, verschiedene Gemüsesor
ten nur durch das Tasten zu erraten. Aber 
Spass gemacht hatte es auf alle Fälle! Der 
ZBV dankt allen Helferinnen und Helfer der 
letzten Roadshow ganz herzlich für ihren tol

len Einsatz. Erfahren Sie mehr unter www.
heimischzh.ch oder www.facebook.com/
heimischzh –




